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1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 

 

Steriwet (Nr.290.0050) 5Lt 

 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird 

 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Anmischflüssigkeit für Bimsstein. 

Nur für den berufsmässigen Verwender.  

 

Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. 

 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

 

Hersteller / Lieferant:   Benzer Dental AG                                    * 

Strasse / Postfach:    Binzstrasse 15 

Nat.-Kenn. / PLZ / Ort:   CH-8045 Zürich 

Telefon / E-Mail:    +41 (44) 322 29 04 / info@benzerdental.ch 

 

1.4. Notrufnummer 

 

+41 (0)44 / 251 51 51 

CH: Tox Info Suisse – Kurzwahl: 145 (www.toxinfo.ch) 

 

2. Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

 

Einstufung gemäss Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG 

 

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272/2008[CLP]  

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

2.2. Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe) / Richtlinie 1999/45/EG 

(Gemische) 

 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische EUH210 

Sicherheitsdatenbaltt auf Anfrage erhältlich.  

 

2.3.  Sonstige Gefahren 

 

Die Inhaltsstoffe in diesem Gemisch erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder 

vPvB. 
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3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1. Stoffe 

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch 

3.2. Gemische 

 

Einstufung gemäss Verordnung (EG) Nr. 1272 [CLP] 

CAS-Nr. 

INDEX-Nr. 

EG-Nr. 

Stoffname Konzen-

tration 

Gew.-% 

Einstufung  

 

Gefahrenkategorie und 

Gefahrenkodierung 

Kodierung der 

Gefahrenhinweise 

7173-51-5 

230-525-2 

 

612-131-00-6 

 

 

 

 

 

67-63-0 

200-661-7 

Didecyldi-

methyl-

ammoniu

m-chlorid 

 

 

 

 

 

Propan-2-ol 

<1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1% 

Flammable Liquid 

Harmful if swallowed 

Causes severe skin 

burns and eyes 

damage 

May cause drowsiness 

or dizziness 

Very toxic to aquatic 

life 

Chron. aquat. toxicity 

 

Highly flammable 

Liquid 

Causes serious eye 

irritat. 

May cause drowsiness 

or dizziness 

 

H226 

H302 

H314 

 

H336 

 

H400 

H410 

 

H225 

H319 

 

H336  

9003-11-6 

 

 

Polyglycol   20-50%    

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 

16. 

 

 

4. Erste-Hilfe-Massnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen 

 

Allgemeine Hinweise 

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!  

 

Nach Einatmen 

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 

Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.  
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Nach Hautkontakt 

Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen. 

 

Nach Augenkontakt 

Kontaktlinsen entfernen. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 

Minuten mit fliessendem Wasser spülen. 

Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen. 

 

Nach Verschlucken 

Mund ausspülen, Flüssigkeit wieder ausspucken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Reichlich Wasser 

in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). 

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.  

 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

 

Auch wenn primäre Reizwirkungen nicht bekannt sind, besteht die Möglichkeit von Haut- und 

Augenreizungen bei Kontakt mit dem Produkt.  

Kann zu Gesundheitsschäden nach Verschlucken führen, keine Informationen verfügbar. 

 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

 

Symptomatische Behandlung. 

 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

 

Geeignete Löschmittel 

Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO2) 

 

Ungeeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 

 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

 

Besondere Gefahren bei der Brandbekämpfung 

Im Brandfall können giftige Gase entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Chlorwasserstoffgas. 

Stickoxide 

 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

 

Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Umgebungsluft unabhängiges 

Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen. Zum Schutz von Personen und zur 

Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Gase/Dämpfe/Nebel 

mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in 

die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren 

 

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und 

Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.  

 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.  

 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

Das aufgenommene Material gemäss Abschnitt Entsorgung behandeln. Verschmutzte 

Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.  

 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8 tragen. Entsorgung gemäss Abschnitt 13. 

 

7. Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung 

 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Kontakt mit Augen vermeiden. 

 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Nur im 

Originalbehälter aufbewahren.  

 

Zusammenlagerungshinweise 

Von Nahrungsmittel, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  

Lagerklasse nach TRGS 510:  12 

 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

 

Anmischflüssigkeit für Bimsstein. 

Nur für den berufsmässigen Verwender. 
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8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung 

8.1. Zu überwachende Parameter 

 

Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten. 

Nach den aktuell gültigen Listen liegen keine zu beachtenden Arbeitsplatzgrenzwerte vor. 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

 

Geeignete Technische Steuerungseinrichtungen 

Schutzausrüstung (Augenspüllflasche, etc.) bereitstellen. Für ausreichende Lüftung sorgen.  

 

Persönliche Schutz- und Hygienemassnahmen 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort 

ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach Arbeitsende Hände und 

Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.  

 

Augen-/Gesichtsschutz  

Dicht schliessende Schutzbrille 

 

Handschutz 

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der 

Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Beachten Sie die Angaben des 

Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen 

am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer). Schutzhandschuhe sollten bei ersten 

Abnutzungserscheinungen ersetzt werden. 

Körperschutz 

Laborkittel 

 

Atemschutz 

Bei Aerosol- oder Nebelbildung: Filter Typ A, EN 14387 

 

 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 

Allgemeine Angaben 

Form: flüssig 

Farbe: Farblos 

Geruch: geruchlos 

 

Prüfnorm 

pH-Wert     Keine Daten verfügbar 
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Zustandsänderung 

Schmelzpunkt:     Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt/Siedebereich:   Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt:    295°C 

 

 

Entzündlichkeit 

Feststoff:     Keine Daten verfügbar 

Gas:     Keine Daten verfügbar 

 

Explosionsgefahren 

Untere Explosionsgrenze:   Keine Daten verfügbar 

Obere Explosionsgrenze:   Keine Daten verfügbar 

Zündtemperatur:    390°C  

 

Selbstentzündungstemperatur                                   

Feststoff:     Keine Daten verfügbar 

Gas:     Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur:   >220°C  

 

Brandfördernde Eigenschaften 

        

Dampfdruck (bei 20°C)   <0,1mbar 

Dichte (bei 20°C)    1,1g/cm³ 

Wasserlöslichkeit    vollständig mischbar (20°C) 

Verteilungskoeffizient   Keine Daten verfügbar 

Dyn. Viskosität    Keine Daten verfügbar 

Kin. Viskosität (50°C)   10mm²/s 

Dampfdichte:     Keine Daten verfügbar 

Verdampfungsgeschwindigkeit:  Keine Daten verfügbar 

Lösemittelgehalt:    Keine Daten verfügbar 

 

9.2. Sonstige Angaben 

Stockpunkt:     -10°C  

 

 
10. Stabilität und Reaktivität 

 

10.1. Reaktivität 

 

Keine gefährliche Reaktivität unter normalen Umgebungsbedingungen. 

 

10.2. Chemische Stabilität 

 

Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) stabil. 
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10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

 

Bei bestimmungsgemässer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. 

 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

 

Keine bekannt 

 

10.5. Unverträgliche Materialien 

Keine bekannt 

 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

 

 Im Brandfall können entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid. Chlorwasserstoffgas. Stickoxide 

 

 

11. Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

 

Akute Toxizität 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

 

ATEmix geprüft    Dosis  Spezies   Quelle 

 

    LD50, Oral >15000mg/kg       Ratte                     

Lieferantenangaben 

 

 

Stoff 

(CAS-Nummer) 

Expositionswege Methode Dosis Spezies 

Didecylmethylammoniumchlorid 

7173-51-5 

Oral 

Dermal 

LD50 

LC50 

238 mg/kg 

3342 mg/kg 

Ratte 

Kaninchen 

 

  

Reizung- und Ätzwirkung 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

Auch wenn primäre Reizwirkungen nicht bekannt sind, besteht die Möglichkeit von Haut- und  

Augenreizungen bei Kontakt mit dem Produkt. 

 

 

Sensibilisierende Wirkungen 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  



Sicherheitsdatenblatt 

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006 

(Geändert durch Verordnung (EU) Nr. 830 / 2015) 

 

 

  
Seite 8 von 12 

 

 

 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

Aspirationsgefahr 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.  

 

 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Kann Leber, Nieren und zentrales Nervensystem schädigen. 

Bei wiederholter und/oder längerer Exposition sind ernste Hautschäden 

möglich. 

 

 

12. Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 

 

Stoff 

(CAS-Nummer) 

 Methode Dosis Spezies 

Didecyldimethylammoniumchlorid 

7173-51-5 

Akute 

Fischtoxizität 

 

Akute 

Crustaceatoxizität 

 

Akute 

Algentoxizität 

 

Akute Bakterien- 

Toxizität 

LC50 

 

 

EC50 

 

 

ERC50 

 

 

  

0,19 

mg/l; 96 h 

 

0,062mg/l 

48h 

 

0,026mg/l 

96h 

 

11mg/l 

OECD 

201 

Pimephales 

promelas  

(Dickkopfelritze) 

Daphnia 

magna 

(Großer 

Wasserfloh) 

Desmodesmus 

subspicatus 

(Grünalge) 

  

           

 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

 

Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar (Zahn-Wellens-Test) 

Stoff 

(CAS-Nummer) 

Bezeichnung 

 

Methode 

Bewertung 

Wert Dosis Quelle 

Didecyldimethylammoniumchlorid OECD 301 B  >72% 28  

7173-51-5 OECD 303 A  >91% 24  

 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar. 
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12.4. Mobilität im Boden                                                    

Keine Daten verfügbar. 

                                                                                                                                                         

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.  

12.6. Andere schädliche Wirkungen 

 

Keine Daten verfügbar 

 

13. Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

 

Empfehlung 

Ein Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemäß  

lokalen gesetzlichen Vorschriften ist erforderlich. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Sich mit  

dem Entsorger in Verbindung setzen.  

 

Abfallschlüssel Produkt 070199   

Abfälle aus organisch-chemischen Prozessen; Abfälle aus Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und  

Anwendung (HZVA) organischer Grundchemikalien; Abfälle a. n. g. 

 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlenen Reinigungsmittel 

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren und können dann nach entsprechender 

Reinigung wiederverwendet werden.  

 

14. Angaben zum Transport 

 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1.  UN-Nummer 

 

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

 

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

 

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.4. Verpackungsgruppe 

 

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 
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14.5. Umweltgefahren 

 

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

 

Kein Gefahrgut im Sinne RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 

 

 

14.7.    Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäss       

IBC-Code 

 

          Nicht anwendbar  

 

15. Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für 

den Stoff oder das Gemisch 

 

EU-Vorschriften 

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG:  0% (0 g/l) 

 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse:    1 - schwach wassergefährdend 

Status:      Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, 3 

Biozid Registriernummer:    N-51233 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 

 

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

 

16. Sonstige Angaben 

 Änderungen 

Version 1.00 - Ersterstellung - 30.11.2012  

Version 1.01 - Einstufung/Kennzeichnung nach VO(EG) Nr. 1272/2008 (GHS/CLP) und allgemeine  

Überarbeitung  - 15.06.2015                                                                                                                                                                                                                         

Version 1.02 allgemeine Ueberarbeitung  16.04.2020 
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Abkürzungen und Akronyme  

ADR:             Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches  

                      Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)  

BImSchV:     Verordnung zur Durchführung des Bundes -Immissionsschutzgesetzes  

CAS:              Chemical Abstracts Service  

EC:                Effektive Konzentration  

EG:                Europäische Gemeinschaft  

EN:                Europäische Norm  

IATA:             International Air Transport Association  

IBC-Code:     Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung  

                       gefährlicher Chemikalien als Massengut  

ICAO:             International Civil Aviation Organization  

IMDG:            International Maritime Code for Dangerous Goods  

CLP:                Classification, Labeling, Packaging  

IUCLID:          International Uniform ChemicaL Information Database  

LC:                  Letale Konzentration  

LD:                 Letale Dosis  

log Kow:        Verteilungskoeffizient zwischen Oktanol und Wasser  

MARPOL:      Maritime Pollution Convention = Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung  

                       durch Schiffe  

OECD:            Organisation for Economic Co-operation and Development  

PBT:               Persistent, biakkummulierbar, toxisch  

RID:                Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter  

TRGS:             Technische Regeln für Gefahrstoffe  

VOC:               Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen )  

vPvB:              sehr persistent und sehr bioakummulierbar  

VwVwS:         Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe  

WGK:              Wassergefährdungsklasse  

GHS:               Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  

EINECS:          European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  

ELINCS:          European List of Notified Chemical Substances  

DNEL:             Derived No Effect Level  

PNEC:             Predicted No Effect Concentration  

TLV:                Threshold Limiting Value  

STOT:             Specific Target Organ Toxicity  

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)  

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                                      

H319 Verursacht schwere Augenreizung.                                                                                                                       
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                

H400/H410 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  

Weitere Angaben  

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die 

erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben. Sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften 

zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.  
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* Anpassungen per 1.02.2021 


